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Wer das Wissen aller im Betrieb 
nutzt, handelt sicherer,  
gesünder und erfolgreicher.
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Beschäftigte beteiligen – Chancen nutzen

Im Bereich Sicherheit und Gesundheit 
gehen Akzeptanz und Erfolg Hand in 
Hand. Je deutlicher die Sinnhaftigkeit 
von Maßnahmen für die Belegschaft ist, 
desto größer ist der langfristige Nutzen. 
Denn nur diejenigen, die vom Nutzen 
der Maßnahmen überzeugt sind, be-
geistern sich für deren Umsetzung. Das 
gilt für Führungskräfte ebenso wie für 
die Beschäftigten. 

Maßnahmen sollten daher praxisnah 
und alltagstauglich sein. Dafür können 
die Beschäftigten als Expertinnen und 
Experten ihres eigenen Arbeitsplatzes 
einen erheblichen Beitrag leisten. 

Die Ideen und Vorschläge der 
Beschäftigten sind zu wert-
voll, als dass darauf ver-
zichtet werden könnte. 

Aufgabe der Leitung ist es daher, allen 
Beschäftigten eine Beteiligung bei Si-
cherheit und Gesundheit zu ermög-
lichen. Anstatt der Belegschaft Maß-
nahmen vorzuschreiben, sollten diese 
miteinander erarbeitet werden. Dies 
schafft Verbindlichkeit und damit besse-
re und überzeugendere Resultate. 

Nicht zuletzt ist die Einbindung der Be-
schäftigten ein Zeichen von Wertschät-
zung, und diese wiederum dient der Ge-
sundheit und dem Wohlbefinden.

Diese Broschüre zeigt Ihnen Wege auf, 
wie Sie durch Beteiligung Sicherheit und 
Gesundheit aktiv gestalten und lenken 
können.

4



Was können Sie als Leitung tun?

Beteiligung darf nicht nur ein Lippenbe-
kenntnis sein, sondern muss sich in den 
Strukturen und Abläufen des Betriebs 
widerspiegeln. Nur so entstehen Verläss-
lichkeit und Vertrauen darin, dass Betei-
ligung ausdrücklich erwünscht ist. Nütz-
licherweise wird diese Verbindlichkeit 
schriftlich, zum Beispiel im Leitbild oder 
in Dienst- bzw. Betriebsvereinbarungen, 
festgehalten. So kann langfristig eine 
stabile Beteiligung bei Sicherheit und 
Gesundheit zum Vorteil der Beschäftig-
ten und des gesamten Betriebs gelingen. 

Beteiligung braucht einen klaren Rahmen
Wer soll sich beteiligen? Wie sollen die-
se Personen beteiligt werden? In wel-
cher Form können sie sich beteiligen? 
Das sind alles Fragen, die dazu dienen, 
die Ziele der Beteiligung zu klären. Nur 
wenn Sie sie im Vorfeld beantwortet ha-
ben, kann eine Beteiligung überhaupt 
zu sinnvollen Ergebnissen führen.

Beteiligung braucht Zeit – und einen 
klaren Zeitplan
Viele Entscheidungen müssen in kurzer 
Zeit getroffen werden. Eine Beteiligung 
eignet sich eher bei Themen, die man 
planen kann. Hier sollten Sie jeweils 
einen genauen Zeitplan festlegen, aus 
dem sich ergibt, wer bis wann beteiligt 
werden soll.

→ �Zum Beispiel: Beteiligung bei der 
Gefährdungsbeurteilung

Bei einem Bildungsträger werden Be-
schäftigte aus allen Bereichen bei 
der Gefährdungsbeurteilung einge-
bunden. So nehmen sie an Begehun-
gen der Seminar- und Büroräume teil, 
aber auch an einem Workshop, in 
dem es um die Beurteilung der psy-
chischen Belastungen geht. Dieses 
Vorgehen wird jährlich im Arbeits-
schutzausschuss geplant und durch-
geführt. 

Vorher festlegen, wie mit den Ergebnis-
sen der Beteiligung umzugehen ist
Durch die Beteiligung werden viele Mei-
nungen und Ideen gesammelt. 

Diese gilt es, in einem transparenten 
Verfahren zu einer Entscheidung zusam-
menzuführen. Legen Sie hier fest, ob die 
Beschäftigten auch an der Entscheidung 
über Maßnahmen beteiligt werden.

Die Beteiligung ins Alltagshandeln 
einbauen
Beschäftigte sollten im Alltag die Ge-
legenheit bekommen, sich einzubrin-
gen, zum Beispiel über einen Ideen-
briefkasten oder vorgedruckte Zettel mit 
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der Überschrift „Jede Idee zählt“. Feste 
Punkte in Besprechungen, bei denen 
Vorschläge eingebracht werden können, 
sind eine weitere Möglichkeit, wie Sie 
Beteiligung in den betrieblichen Alltag 
einbauen können.

→ �Zum Beispiel: Ideenbörse

Jährlich gibt es bei einem Energiever-
sorgungsunternehmen eine Ideen-
börse. Hier werden in der Kantine ver-
schiedene Themenstände aufgebaut. 
Jedem Thema ist eine Ansprechper-
son zugeordnet. Mit dieser können 
die Beschäftigten ins Gespräch kom-
men und ihre Ideen und Vorschläge 
einbringen. Zudem wird dieses For-
mat dazu genutzt, Neuerungen zu 
kommunizieren. 

Reflexion des Prozesses
Beteiligung soll vor allem sicherstellen, 
dass wirksame und akzeptierte Maß-
nahmen entwickelt und umgesetzt wer-
den. Ob die Beteiligung funktioniert, 
sollte regelmäßig reflektiert werden.

Möglichkeiten der Beteiligung
Es gibt viele Möglichkeiten, Beschäftig-
te zu beteiligen. Grundsätzlich lassen 
sie sich in kurz- und langfristige Formen 
unterteilen. Die Beteiligung reicht von 
kurzer Projektarbeit bis hin zu langfristig 
etablierten Arbeitsgruppen. 

Projektbezogene Beteiligung
Hier handelt es sich um Beteiligung bei 
einer klar formulierten Problemstellung 
mit festen Zielen und zeitlicher Begren-
zung (z. B. Projekttage, Tag der offenen 
Tür, Ideentreffen, Ideenbörsen).

Offene Beteiligung
Gemeint sind wiederkehrende Mei-
nungsäußerungen ohne erzwungene 
Regelmäßigkeit, die den Beschäftigten 
in den Fokus stellen (z. B. Diskussionen, 
Umfragen, Gespräche).

Parlamentarische Beteiligung
Das sind kontinuierliche und formale 
Rahmenbedingungen zum Meinungs-
austausch mit rechtlicher Grundlage 
(z. B. Gesundheitszirkel, Arbeitsschutz-
ausschuss, Betriebsrat).

Was können Sie als Leitung tun?
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→ �Zum Beispiel: Ideentreffen

Sogenannte Ideentreffen sind regel-
mäßige, nach einem festgelegten 
Muster ablaufende Besprechungen, 
bei denen alle Beschäftigten aktiv 
eingebunden werden. Sie bieten die 
Möglichkeit, z. B. Arbeitsabläufe, Pro-
duktqualität und den Arbeitsschutz 
Schritt für Schritt zu verbessern. Da-
mit eignet sich die Methode auch für 
Gesundheitszirkel, für eine moderier-
te Unterweisung oder sogar für die 
Beurteilung psychischer Belastungen.

Weitere Informationen:  
DGUV Information 206-007  
„So geht’s mit Ideen-Treffen“,  

 www.dguv.de/publikationen  
Webcode: p206007

Was können Sie als Leitung tun?
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Was können Sie als Führungskraft tun?

Beschäftigte ermutigen
Beteiligung braucht zunächst einmal Er-
mutigung. Das ist eine Ihrer Aufgaben 
als Führungskraft. Sie sollten Ihre Be-
schäftigten zur aktiven Beteiligung er-
mutigen und ihnen zeigen, dass Sie ihre 
Anliegen ernst nehmen und umsetzen. 
Sie werden feststellen, dass dadurch zu-
künftig viele Gedanken und Ideen geäu-
ßert werden. Nutzen Sie diese!

Verantwortung übernehmen
Auch wenn die Beschäftigten an betrieb-
lichen Gestaltungs- und Entscheidungs-
prozessen beteiligt werden, behalten 
Sie als Führungskraft die Verantwortung 
– auch dann, wenn etwas schiefläuft. In 
einem solchen Fall dürfen die Angestell-
ten keine Schuldzuweisung fürchten. 
Dies würde die Motivation zur Beteili-
gung empfindlich beeinträchtigen.

→ �Zum Beispiel: Maschinenbedie-
nerinnen und Maschinenbediener 
entscheiden mit

Ein Metall verarbeitendes Unterneh-
men benötigt eine neue Presse. Das 
Planungsteam hat alle Beschäftigten, 
die an entsprechenden Maschinen 
arbeiten, nach ihren Erfahrungen und 
Anforderungen befragt. Diese Infor-
mationen werden bei der Kaufent-
scheidung berücksichtigt. Im Vorfeld 
hat die Geschäftsführung den Be-
schäftigten gegenüber klar kommu-
niziert, dass sie gefragt werden, die 
endgültige Entscheidung jedoch von 
der Betriebsleitung getroffen wird. 
Auch bzgl. der Gestaltung der Schutz-
einrichtungen wird mit den Bedie-
nerinnen und Bedienern diskutiert, 
welche Lösung im Arbeitsprozess am 
besten handhabbar ist.

Fallen Entscheidungen aus betriebli-
chen Gründen anders aus als von den 
Beschäftigten angeregt, so sollten diese 
Entscheidungskriterien auch nachvoll-
ziehbar dargestellt werden, sodass die 
Bereitschaft für zukünftige Beteiligun-
gen nicht getrübt wird.
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Bereiche abklären
Die größte Herausforderung bei der Be-
teiligung besteht darin, die unterschied-
lichen Meinungen und Sichtweisen zu 
einer Maßnahme zu führen, die alle mit-
tragen können. Es ist daher empfehlens-
wert, als Führungskraft klar zu regeln, 
bei welchen Prozessen Beteiligung sinn-
voll ist und bei welchen nicht.

Beteiligung ausweiten
Besonders wichtig ist es, die Beteiligung 
der Belegschaft nicht ausschließlich auf 
Sicherheit und Gesundheit zu beschrän-
ken. Die Erwartung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter wird sein, sich auch bei 
anderen Themen einbringen zu können. 
Dieses Potenzial sollten Sie nicht unge-
nutzt lassen. 

→ �Zum Beispiel: feste Gesprächs
termine zu Sicherheit und 
Gesundheit 

Ein Elektromeister mit zehn Beschäf-
tigten bespricht einmal im Monat, 
was seinem Team auf den Baustellen 
im Hinblick auf Sicherheit und Ge-
sundheit aufgefallen ist und welche 
Verbesserungsvorschläge es hat. Ge-
meinsam legen sie dann fest, welche 
Veränderungen oder Maßnahmen da-
raus abzuleiten sind. Wenn der Chef 
bei bestimmten Themen unsicher ist, 
ruft er nach dem Gespräch mit dem 
Team seine Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit an.

Was können Sie als Führungskraft tun?
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Was können Sie als Beschäftigte tun?

Oft sind die Möglichkeiten, sich einzu-
bringen, nicht klar erkennbar und nicht 
immer fragt man Sie direkt nach Ihrer 
Meinung. Dennoch gibt es verschiedene 
Möglichkeiten, Ihre Verbesserungsvor-
schläge einzubringen.

Ansprechen, was Ihnen auffällt
Bestimmt fallen Ihnen immer mal kleine 
Dinge auf, die nicht optimal funktionie-
ren, ein Sicherheitsrisiko bergen oder 
die Gesundheit beeinträchtigen. Spre-
chen Sie diese Dinge bei Ihrer/Ihrem 
Vorgesetzten an. 

Mitmachen
Wenn es in Ihrem Betrieb Möglichkei-
ten der Beteiligung gibt, warum sind 
Sie noch nicht dabei? Bringen Sie Ihre 
Gedanken ein oder starten Sie selbst 
eine Gruppe oder Aktion, um sich ein-
zubringen. In einem ersten Schritt könn-
ten Sie Ihre Anliegen den Mitgliedern 
des Betriebsrates oder der Fachkraft für 
Arbeitssicherheit unterbreiten. 

Für Standpunkte eintreten
Beteiligung heißt auch, für seine eigene 
Meinung einzutreten und sich zu über-
legen, wie Sie andere von Ihren Ideen 
überzeugen können. Trauen Sie sich – 
nur so können sich die Bedingungen 

an Ihrem Arbeitsplatz 
langfristig verbessern. 
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Selbsttest: So klappt’s mit der Beteiligung 

Hier sind einige Möglichkeiten für mehr Beteiligung der Beschäftigten bei Sicher-
heit und Gesundheit aufgeführt. Welche haben Sie schon umgesetzt? Welche wol-
len Sie als Nächstes angehen? 

Aspekte für mehr Beteiligung

Gefährdungsbeurteilung
Werden die Beschäftigten als Expertinnen und Experten für ihren Arbeitsplatz an-
gesehen? Sind die Beschäftigten bei der Gefährdungsbeurteilung eingebunden?
Beispiel: Beurteilung der psychischen Belastung, Gesundheitsprobleme 
durch mangelhaftes Werkzeug

Arbeitsplanung und -gestaltung
Sind die Beschäftigten an der Arbeitsplanung und -gestaltung systematisch 
beteiligt?
Beispiel: Dienstplangestaltung, Büroraumgestaltung

Personalbefragungen
Gibt es (regelmäßige) Personalbefragungen? Werden ihre Ergebnisse syste-
matisch ausgewertet und kommuniziert?
Beispiel: Befragung zum Kantinenessen oder zur Angestelltenzufriedenheit

Ideen der Beschäftigten
Gibt es für die Beschäftigten Möglichkeiten, Ideen und Vorschläge einzu-
bringen? Können diese von allen Beschäftigten genutzt werden? Umfassen 
sie auch Vorschläge zu Sicherheit und Gesundheit?
Beispiel: Ideenbriefkasten, betriebliches Vorschlagswesen

Wirksamer Austausch
Gibt es regelmäßige Gesprächskreise mit Beschäftigten? Werden bei diesen 
Gesprächskreisen Sicherheit und Gesundheit thematisiert? Werden entspre-
chende Maßnahmen daraus abgeleitet?
Beispiel: Gesundheitszirkel, Maßnahmenworkshops, Ideentreffen
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Notizen





Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau

Weißensteinstraße 70 - 72
34131 Kassel
Telefon: 0561 785-0
Internet: www.svlfg.de
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